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Satzung des Vereins KF4 
Präambel  

Das Brennereigebäude auf Gut Zernikow wird seit 
2008 durch die Initative Zernikow e.V.  in den 
Sommermonaten für Kunstausstellungen genutzt.   

Diese kontinuierliche Arbeit hat die Brennerei als 
Möglichkeitsort ins Bewußtsein gerückt und als Ort 
für die Kunst etabliert. 

Angeregt von diesem Impuls gründet sich im Jahr 
2019 der Verein  

KF 4 kunstraum feldstraße vier mit der Brennerei 
auf Gut Zernikow als Nukleus eines allgemeinen 
Kunstvereins. 

KF4 kunstraum feldstraße vier versteht sich dabei 
als regional tätiger Kunstverein im klassischen 
Sinn, der neben der Präsentation und Förderung 
aktueller Kunst insbesondere auch die 
Kunstvermittlung zum Ziel hat. 

 

 

Satzung  

1 Name und Sitz des Vereins  
1.1 Der Verein führt den Namen:  
KF4 kunstraum feldstraße vier 

 Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden 
und trägt dann den  
Zusatz e.V. 

1.2 Der Verein hat seinen Sitz in Großwoltersdorf 
OT Zernikow. 

2 Geschäftsjahr 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

3 Zweck des Vereins 
3.1 Der Verein verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. 

3.2 Zweck des Vereins ist die Pflege und 
Förderung der „schönen Künste“ auf allen 
Gebieten, insbesondere die Förderung des 
Kunstverständnisses, auch über den Kreis der 
Mitglieder hinaus. Seine Hauptaufgabe sieht der 
Verein in der Präsentation und Vermittlung, sowie 
der Förderung zeitgenössischer, aktueller und 
junger Kunst. 

3.3 Diese Ziele werden durch Ausstellungen, 
Exkursionen, Aufbau und Pflege einer 
Kunstsammlung, Angebot von Jahresgaben für die 
Mitglieder, Führungen, Vorträge, Diskussionen, 

Lesungen und sonstige Veranstaltungen 
angestrebt. 

Die Förderung von zeitgenössischer Kunst kann 
durch die Vergabe von Stipendien und die 
Unterstützung von konkreten Arbeits- und oder 
Ausstellungsprojekten von Künstlerinnen und 
Künstlern erfolgen.  

3.4 Ein wichtiger Ort der Vereinsaktivitäten ist die 
ehemalige Brennerei auf Gut Zernikow. 

Die Baulichkeiten der Brennerei sollen in 
Zusammenarbeit mit dem Gebäudeeigentümer in 
Hinblick auf die dauerhafte, ganzjährige Nutzung 
als Ausstellungs- und Veranstaltungsort saniert und 
erhalten werden. Teile der Baulichkeiten können als 
Wohnungen und Atelierräume eingerichtet werden, 
die an Künstler für die temporäre Nutzung vergeben 
werden können. 

4 Selbstlose Tätigkeit 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

5 Mittelverwendung 
Mittel des Vereins dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den 
Mitteln des Vereins.  

6 Verbot von Begünstigungen 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden 

7 Erwerb der Mitgliedschaft  
7.1 Mitglieder des Vereins können natürliche und 
juristische Personen werden.  

7.2 Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich 
oder per Mail beim Vorstand zu beantragen.  

7.3 Der Vorstand entscheidet über den 
Aufnahmeantrag. Will er dem Antrag nicht 
stattgeben, entscheidet darüber die nächste 
ordentliche Mitgliederversammlung. 

7.4 Zu Ehrenmitgliedern kann der Verein durch 
Beschluss der Mitgliederversammlung Personen 
ernennen, die sich um die Kunst oder speziell um 
den Kunstverein hervorragende Verdienste 
erworben haben. Sie sind von der Beitragspflicht 
befreit.  

8 Beendigung der Mitgliedschaft  
8.1 Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, 
Ausschluss, Tod oder Auflösung des Vereins. 
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8.2 Der Austritt erfolgt durch schriftliche 
Erklärung gegenüber einem 
vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied. Der 
Austritt muss mit einer Kündigungsfrist von einem 
Monat jeweils zum Ende des Geschäftsjahres 
gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

8.3 Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem 
Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind 
insbesondere ein die Vereinsziele schädigendes 
Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger 
Pflichten oder Beitragsrückstände von mindestens 
einem Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der 
Vorstand. Gegen den Ausschluss steht dem 
Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung 
zu, die schriftlich binnen eines Monats an den 
Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung 
entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig. 

9 Mitgliedsbeiträge  
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die 
Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit bestimmt 
die Mitgliederversammlung. 

10 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind 
• die Mitgliederversammlung und 
• der Vorstand. 

11 Die Mitgliederversammlung 
11.1 Die Mitgliederversammlung ist das oberste 
Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören 
insbesondere  
• die Wahl und Abwahl des Vorstands,  
• Entlastung des Vorstands,  
• Entgegennahme der Berichte des 

Vorstandes, 
• Wahl der oder des Kassenprüferin , 

Kassenprüfers 
• Festsetzung von Beiträgen und deren 

Fälligkeit, 
• Beschlussfassung über die Änderung der 

Satzung,  
• Beschlussfassung über die Auflösung des 

Vereins,  
• Entscheidung über Aufnahme und 

Ausschluss von Mitgliedern in 
Berufungsfällen sowie  

• weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der 
Satzung oder nach dem Gesetz ergeben. 

11.2 Im ersten Quartal eines jeden 
Geschäftsjahres findet eine ordentliche 
Mitgliederversammlung statt. 

11.3 Die Mitgliederversammlung wird vom 
Vorstand unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat schriftlich per E-Mail unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit 

dem auf die Absendung der Einladungs-Mail 
folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt als 
den Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte 
dem Verein bekannt gegebene E-Mail-Adresse 
gerichtet war.  

Die erste Mitgliederversammlung kann unmittelbar 
im Anschluss an die Gründungsveranstaltung 
stattfinden. 

11.4 Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn 
dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor 
dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die 
Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung 
bekanntzumachen. 

11.5 Anträge über die Abwahl des Vorstands, über 
die Änderung der Satzung und über die Auflösung 
des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit 
der Einladung zur Mitgliederversammlung 
zugegangen sind, können erst auf der nächsten 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

11.6 Die Mitgliederversammlung ist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. 

11.7 Die Mitgliederversammlung wird von einem 
Vorstandsmitglied geleitet. 

11.8 Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein 
Schriftführer zu wählen.  

11.9 Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das 
Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein 
Mitglied durch ein anderes Mitglied unter Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden.  

11.10  Bei Abstimmungen entscheidet die einfache 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  

11.11  Satzungsänderungen und die Auflösung 
des Vereins können nur mit einer Mehrheit von 2/3 
der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 

11.12  Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen 
bleiben außer Betracht.  

11.13  Über die Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 
anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und 
dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

12 Der Vorstand  

12.1 Der Vorstand wird von der 
Mitgliederversammlung gewählt und besteht aus 
mindestens 3 und höchstens aus 5 Personen. 

12.2 Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder 
des Vereins werden. 

Über den Zeitpunkt der Neuwahlen entscheidet die 
Mitgliederversammlung. Wiederwahl ist zulässig. 
Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer 
Vorstand gewählt ist 
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12.3 Folgende Positionen sind im Vorstand zu 
besetzen: 1.Vorsitzende/r, 2. Vorsitzende/r, 
Schatzmeister/in und Schriftführer/in. 

Die/Der 1. Vorsitzende wird von der 
Mitgliederversammlung gewählt.  

Die/Der 2. Vorsitzende, Schatzmeister/in und 
Schriftführer/in wird durch Beschluss des 
Vorstandes aus seinem Kreis bestimmt. Sind nur 3 
Vorstandmitglieder bestellt, kann die/der 2. 
Vorsitzende zugleich Schatzmeister/in oder 
Schriftführer/in sein.  

12.4 Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein 
endet auch das Amt als Vorstand.  

12.5 Der Verein wird gerichtlich und 
außergerichtlich von der oder dem 1. Vorsitzenden 
oder von der oder dem 2. Vorsitzenden allein 
vertreten. Von den übrigen Vorstandsmitgliedern 
vertreten je 2 gemeinsam. Sind nur 3 
Vorstandsmitglieder bestellt, vertritt auch das dritte 
Vorstandsmitglied allein. Sie sind jeweils Vorstand 
im Sinne des BGB. Im Innenverhältnis gilt, dass von 
der weiteren Vertretungsbefugnis nur bei 
Verhinderung oder Zustimmung der/des 1. 
Vorsitzenden Gebrauch gemacht werden darf.  

12.6 Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. 
Die Sitzungen werden von der oder dem 
Vorsitzenden, bei deren/dessen Verhinderung von 
ihrem/seinem Stellvertreter einberufen. Die 
Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten 
werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 
mindestens 2 Mitglieder anwesend sind  

12.7 Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu 
protokollieren.  

12.8 Zu seiner Unterstützung kann der Vorstand 
einen Beirat berufen. Beiratsmitglieder haben keine 
Stimme bei Abstimmungen des Vorstandes. 

13 Kassenprüfung 

Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von 
einem Jahr eine/n Kassenprüfer/in. Diese/r darf 
nicht Mitglied des Vorstands sein. Wiederwahl ist 
zulässig. 

14 Auflösung, Anfall des Vereinsvermögens  

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fallen Eigentum und 
Vermögen dem Amt Gransee und Gemeinden zu 
mit der Auflage, damit weiterhin die Vereinsziele 
gemäß § 3 zu fördern und die eventuell 
übergebenen Kunstwerke zu erhalten.  

 

 

 

 

Gransee, 15. Mai 2019 

 

Gründungsmitglieder: 

Ulrike Grittner, Großwoltersdorf 

Ulrike Haffke, Großwoltersdorf 

Manfred Richter, Sonnenberg 

Thomas Platt, Berlin 

Robert Schalinski, Großwoltersdorf 

Elli Graetz, Stechlin 

Jürgen Graetz, Stechlin 

Wolfgang Grassl, Gransee 

 

 

 


